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NEWS


    „Gute Fahrt“ mit den „richtigen Versicherungen“

                        Versicherungen rund um´s Auto
1. Zum Thema

Die folgende Pressemitteilung zeigt sehr eindrucksvoll die große Bedeutung der Sparte Kfz-Versicherung:

„Die finalen Geschäftsergebnisse des Jahres 2009 bestätigen den Trend, der sich bereits Ende letzten Jahres abzeichnete. Die österreichische Versicherungswirtschaft erlebt einen deutlichen Auftrieb. Trotz schwieriger Wirtschaftslage setzte die österreichische Ver-sicherungsbranche ihren  Wachstumskurs auch im Jahr 2009 fort: In Summe legten die Prämieneinnahmen der privaten Versicherungswirtschaft um 1,3 Prozent auf 16,420 Milliarden Euro zu. Gleichzeitig stiegen auch die  Versicherungsleistungen um 5,4 Prozent auf 12,214 Milliarden Euro.
In der Kfz-Versicherung wurden 2009 2,818 Milliarden Euro (-1,3 Prozent) an Prämien-einnahmen und 2,020 Milliarden (+3,5 Prozent) an bezahlten Leistungen verzeichnet. Die Prämien der Kfz-Kaskoversicherung stiegen um ein Prozent auf 1,055 Milliarden Euro, jene der Kfz-Haftpflicht sanken um 2,7 Prozent auf rund 1,708 Milliarden Euro. Den Leistungen aus der Kfz-Kaskoversicherung in Höhe von 844 Millionen Euro (+15,9 Prozent) stehen Leistungen aus der Kfz-Haftpflichtversicherung in Höhe von 1,172 Milliarden Euro (-3,8 Prozent) gegenüber.“ (www.versichern24.at, 18.5.2010, stark gekürzt)
2. Didaktische Tipps und Hinweise 

Zentrales Ziel der nachfolgenden Aufgabenstellungen ist es, den Schülerinnen und Schülern einen detaillierten Einblick in die verschiedenen Kfz-Versicherungen zu geben. Die Aufgaben- bzw. Fragestellungen sollen gewährleisten, dass sich die Schüler/innen – im Sinne des entdeckenden Lernens und des handlungsorientierten Arbeitens (z. B. durch den Einsatz des Internets) – mit den einzelnen Kfz-Versicherungsarten (Haftpflicht-, Voll- und Teilkasko-, Insassenunfall- und Rechtsschutzversicherung) intensiver auseinandersetzen. 
Die vorliegenden Materialien stellen eine Ergänzung und auch Vertiefung der Inhalte des Lehrbuchs dar. Als Einstieg können Sie zwischen zwei möglichen Varianten wählen.
Zu den einzelnen Aufgabenstellungen ist im Detail Folgendes anzumerken: 

Aufgabe 1: Einstiegsvariante A (Schätzspiel)

Diese erste Einstiegsvariante enthält sieben Fragen zum Kfz-Bereich in Österreich. Durch Raten bzw. Schätzen der richtigen Antwort sollen die Schüler/innen dabei in spielerischer Form an das Thema herangeführt werden.
Aufgabe 2: Einstiegsvariante B (Zeitschriftenartikel)

Gegenstand der zweiten Einstiegsmöglichkeit ist ein aktueller Bericht aus der Zeitschrift „Konsument“, der sich mit Details zur Kfz-Haftpflichtversicherung beschäftigt und eine Reihe von interessanten Informationen enthält. Die Schüler/innen sollen diesen Bericht lesen und im Anschluss gezielte Fragen beantworten.

Aufgabe 3: Versicherungen rund um’s Auto

Im Sinne des zentralen Anliegens dieses Beitrags wird den Schülerinnen und Schülern im Rahmen dieser Aufgabenstellung ein detaillierter Einblick in die verschiedenen Kfz-Versicherungsarten gegeben. Hierfür stehen die folgenden Materialien bereit:

a) eine OH-Folienvorlage (Versicherungen rund um’s Auto), die die wesentlichen Ver​sicher-ungen im Kfz-Bereich im Überblick darstellt
b) ein Arbeitsblatt, in dessen Zentrum der „Versicherungsleitfaden“ – eine Broschüre des Verbands der Versicherungsunternehmen Österreichs VVO (kostenloser Download unter www.vvo.at/publikationen/804.html) – steht; Durch Beantwortung konkreter Frage-stellungen zu dieser Broschüre sollen die Schüler/innen ihr Wissen zu den einzelnen Kfz-Versicherungen erweitern/vertiefen. 

c) zwei Informationsblätter, die die wesentlichen Informationen des „Versicherungs​leit-fadens“ kurz und übersichtlich zusammenfassen; Diese Unterlagen können vor allem für jene Schüler/innen herangezogen werden, die über keinen Internetzugang verfügen und daher die Aufgabe 3b) nicht bearbeiten können.
Aufgabe 4: Fallbeispiel – Originalversicherungspolizze, Prämienvorschreibung
Die Basis für diese Aufgabenstellung bildet ein Originalbeispiel, das in Randbereichen (dort, wo es zu detailliert wird) leicht gekürzt bzw. vereinfacht wurde. Anhand der Original-materialien (Polizze, Prämienvorschreibung) und gezielt ausgewählter Fragestellungen bzw. Situationen aus dem „Kfz-Alltag“ sollen die Schüler/innen testen, ob sie ihr – im Rahmen der Aufgabe 3 – erworbenes Fachwissen auch tatsächlich anwenden/umsetzen können. Den Abschluss bildet ein Prämienvergleich mit Angeboten anderer Versicherungsgesellschaften. Dieser Vergleich wird mithilfe eines Prämienrechners durchgeführt.  
3. Material/Downloads

Zu diesem Thema stehen Ihnen folgende ergänzende didaktische Materialien zum Download zur Verfügung: 

· Medienpaket „Banken und Versicherungen“  
http://www.wko/aws.at [Angebote ( Medienpakete ( 2009]

· Unterrichtsvideo „Jetzt geht's los“ (Kfz-Versicherungen), kostenloser Verleih
Österreichischer Filmservice, Schaumburgergasse 18, 1040 Wien, Tel: 01 5057249-0, http://www.filmservice.at
4. Schulbuchbezug 
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Betriebswirtschaft HAK IV, SbX-Kombi
Kapitel 6: Versichern beruhigt (LE 3: Das Angebot der Versicherungen)
SBNr: 131043
Manz Verlag Schulbuch, 2009
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Kapitel 6: Versichern beruhigt (LE 3: Das Angebot der Versicherungen)
SBNr: 145651
Manz Verlag Schulbuch, 2010

erscheint zu Beginn des neuen Schuljahres

5. Weitere Informationen 

Weitere Informationen zu diesem Thema können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

· www.vvo.at 
Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO)

· www.kfv.at
Kuratorium für Verkehrssicherheit

· www.konsument.at
Verein für Konsumenteninformation (VKI)

· Webseiten österreichischer Versicherungsunternehmen

Aufgabe 1: Einstiegsvariante A (Schätzspiel) 

[image: image6.png]Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach dem Antrag, der vorliegenden Polizze, den
dem gegenstandlichen Vertrag zugrundeliegenden Aligemeinen und Besonderen
Versicherungsbedingungen und Tarifen sowie nach den gesetzlichen Bestimmungen.

001 Versichertes Risiko:

PKW RENAULT MEGANE SCENICA, Fahrgestelinr. VF1JA1U0528838877, Kennzeichen
SL-163GU

Kraftfahrzeug-Exklusivschutz

Haftpflichtversicherung: ohne Leihwagenanspruch (Variante A)

Pauschalversicherungssumme fir
Personen und Sachschéaden EUR  15,000.000,-
davon fiir reine Vermogensschaden EUR 30.000,-

Diese Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung unterliegt bedingungsgemas einer Pramienanpassung.

Kfz-Europaschutz:

Versicherungsschutz als Geschadigter nach einem Verkehrsunfall mit dem versicherten Kiz oder einem

Selbstfahrervermietfahrzeug im Ausland oder mit einem auslandischen Unfallgegner im Inland:

- Der Versicherer tritt an die Stelle der gegnerischen Haftpflichtversicherung und leistet dem
Geschadigten nach ésterreichischem Schadenersatzrecht.

Zusétzlicher Haftpflicht-Versicherungsschutz fiir Selbstfahrervermietfahrzeuge im Ausland (bis zur

gewahlten Versicherungssumme):

- Der Versicherer leistet nach einem Verkehrsunfall an geschadigte Dritte, sofern die Kfz-Haft-
pflichtversicherungssumme fiir das Selbstfahrervermietfahrzeug nicht ausreicht.

Tip&Tat KfzAkti
Rund um die Uhr Hilfeleistungen bei technischem Gebrechen, Kfz-Unfall und Notfall mit dem
versicherten Fahrzeug .
- im gesamten 6rilichen Geltungsbereich (Europa inkl. Osterreich):
Mobilitatshilfe, Bergung, Mietwagen bei Fahrzeugausfall, Fahrzeugriickholung nach Fahrerausfall,
Ersatz von Reisedokumenten, help4you-Service: sofern die technischen Voraussetzungen im
Fahrzeug vorhanden sind, rasche Ortung des Fahrzeuges und Organisation von SofortmaBnahmen
- in Europa auBerhalb des 6sterreichischen Wohnsitzes (50 km oder mehr vom Wohnsitz entfernt):
Bei Fahrzeugausfall Weiter- bzw. Rickfahrt, Ubernachtung sowie Fahrzeugtransport,
Fahrzeugunterstellung, Reisertickrufservice
- in Europa auBerhalb Osterreichs:
Ersatzteilversand, Fahrzeugverzollung oder -verschrottung, Bevorschussung von Anwaltskosten und
Strafkaution
- in Osterreich:
Organisation einer Verbundglasreparatur bei einem Bruchschaden an der Rundumverglasung (Front-
Seiten- oder Heckscheibe)

Bitte beachten Sie die bedingungsmaBigen Leistungsbegrenzungen.
Organisation ausschlieBlich Gber Tip&Tat Nummer: 0800-2044400

Zusatzleistung fiir Ihre personliche Sicherheit
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Testen Sie Ihr Wissen rund ums Auto!

„Das Auto bleibt liebstes Spielzeug der Österreicher“ (Der Standard, 4.5.2010)

Sieben Fragen – sieben Antworten? Versuchen Sie einzuschätzen, welche Antwort jeweils die richtige ist und kreuzen Sie diese an!

1. Wie viele Pkw waren Anfang 2010 insgesamt in Österreich zum Verkehr zugelassen?

· 3,36 Mio. Stück

· 4,36 Mio. Stück

· 5,36 Mio. Stück

2. Welche Auto-Marke ist die beliebteste in Österreich?

· VW

· Opel

· Audi

3. Wie viele Personen haben im Jahre 2007 den Führerschein erworben?

· ca. 68 200

· ca. 87 400

· ca. 95 300

4. Wie viele Straßenverkehrsunfälle gab es im Jahr 2009 in Österreich?

· ca. 252 000

· ca. 315 000

· ca. 378 000

5. Welches Versicherungsunternehmen in Österreich hat in der Sparte „Kraftfahrzeuge“ den höchsten Marktanteil?

· UNIQA Sachversicherung AG

· Allianz Elementar Versicherungs-AG

· Generali Versicherung AG

6. Wie hoch waren die einbezahlten Kfz-Versicherungsprämien der Österreicher/innen im Jahr 2009?

· ca. 950 Mio. Euro

· ca. 1,2 Mrd. Euro

· ca. 2,8 Mrd. Euro

7. Wie viele Schadens- und Leistungsfälle verzeichneten die Versicherungsunternehmen in Österreich in der Sparte „Kraftfahrzeuge“ im Jahr 2009?

·    518 334

·    975 368

· 1 236 258

Quellen: Statistik Austria und Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs 

Aufgabe 2: Einstiegsvariante B (Zeitungsartikel)

Der folgende Bericht (Test der Zeitschrift „Konsument“) beschäftigt sich mit aktuellen Informationen zum Themenfeld „Kfz-Haftpflicht​versicherung“. Lesen Sie den Text bitte aufmerksam durch und beantworten Sie die im Anschluss gestellten Fragen.

Kfz-Haftpflichtversicherungen

Mit Vollgas zur günstigsten Prämie 

80 Jahre ist es her, dass in Österreich als einem der ersten Länder Europas die verpflichtende Versicherung des eigenen Autos eingeführt wurde. 

Deutlich geändert hat sich in den letzten Jahren die Höhe der Mindestversicherungssumme, die ab 2004 bei 3 Millionen Euro lag und Mitte 2007 von Gesetzes wegen auf 6 Millionen Euro angehoben wurde. Davon sind mindestens 5 Millionen Euro für Personenschäden vorgesehen und 1 Million Euro für Sachschäden. Viele Versicherer bieten aber mittlerweile schon Verträge mit 10 Millionen Euro und mehr an. Das erscheint viel, vor allem wenn man hört, dass die durchschnittliche Schadenshöhe im Jahr 2008 bei 2.200 Euro lag.

Tatsache ist aber, dass die Unfallfolgen heute immer gravierender werden. Hat man also das Pech, eine Massenkarambolage oder einen anderen schweren Unfall mit Personenschäden zu verursachen, kann rasch die Obergrenze erreicht sein. Ab da haftet man mit seinem persönlichen Vermögen. Daher sollte bei der Versicherungssumme auch nicht gespart werden. 

Preisvergleiche zwischen den einzelnen Versicherungsanbietern zeigen große Bandbreiten – wer also nicht vergleicht, zahlt unter Umständen doppelt so viel wie für ein günstigeres Konkurrenzangebot!

Bei Rabatten ist laut Branchenaussagen nach wie vor großer Handlungsspielraum gegeben. Bekannt sind z.B. Rabatte für Frauen und Beamte oder bei Zweitautos. Sie sind oft an bestimmte Bedingungen geknüpft, die unbedingt zu beachten sind. Sonst drohen im Schadensfall Nachzahlungen. Rabattpotenzial besteht auch immer, wenn man bereits andere Verträge bei einem Versicherer abgeschlossen hat, wenn Angehörige bereits Polizzen haben, für Wenigfahrer oder auch bei Oldtimern. Etwas riskanter und daher sehr zu überlegen ist die Möglichkeit eines Selbstbehalts: Dadurch können die Prämien zwar um bis zu 20 Prozent reduziert werden, im Schadensfall müssen dann aber oft mehrere Hundert Euro selbst beglichen werden.

Wo es Abschläge gibt, sind meist auch Zuschläge nicht weit: Bei der Kfz-Haftpflicht treffen diese oft junge Fahrzeuglenker. Für sie gelten häufig andere Tarife. Mitunter kann die Suche nach einem Versicherer auch richtig aufwändig werden, denn manche akzeptieren überhaupt erst Lenker ab einem bestimmten Alter, mit einer begrenzten kW-Leistung des Fahrzeugs oder nur, wenn bereits ein Familienmitglied einen bestehenden Vertrag hat.

Für jeden leicht zu vermeiden ist der Zuschlag, der bei unterjähriger Prämienzahlung anfällt. Einen nicht unbeträchtlichen Teil der Prämie macht die motorbezogene Versicherungssteuer aus, die die Versicherer einheben und an den Staat weiterleiten müssen. Zahlt der Versicherte seine Jahresprämie inklusive Steuer gleich fürs gesamte Jahr, wird dem Kunden kein Zuschlag verrechnet. Kommt die Steuer aber übers Jahr verteilt herein, wird die Steuerlast deutlich höher, vor allem bei monatlicher Zahlweise und bei höherer Motorleistung.

Die Höhe der Zuschläge ist übrigens gesetzlich vorgegeben und daher auch nicht verhandelbar. Aber: Wenn die Prämie nicht auf einmal bezahlt wird, dürfen die Versicherer auch auf die Teilbeträge selbst einen Aufschlag einheben. 

Quelle: www.konsument.at, Nr. 4/2010, 18.03.2010, leicht gekürzt

Fragen zum Zeitungsartikel:

1. (a) Seit wie vielen Jahren gibt es in Österreich die Kfz-Haftpflichtversicherung? 

(b) Welchen Zweck verfolgt diese Versicherung?

2. (a) Inwiefern hat sich die Höhe der Mindestversicherungssumme in den letzten Jahren 

     verändert? 

(b) Recherchieren Sie im Internet die Gründe hierfür.

3. (a) Nennen Sie mindestens zwei Bevölkerungsgruppen, denen oft spezielle Rabatte bei  



Kfz-Versicherungen gewährt werden. 

(b) Welche Gründe könnte es hierfür geben?

4. Erläutern Sie die spezielle Situation von jungen Fahrzeuglenkern!

5. Warum ist es klüger, die Versicherungsprämie gleich für das ganze Jahr zu leisten?

Aufgabe 3: Versicherungen rund um’s Auto (Übersichtsfolie)
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[image: image12.png]- einmaliger Anspruch auf ein Fahrtechnikdraining in Kooperation mit dem OAMTC gegen Vorlage
eines entsprechenden Gutscheins (Anforderung in Ihrer Regionaldirektion; nicht einlésbar im Rahmen
der Fuhrerschein-Fahrausbildung)

Vertragsgrundlagen

Allgemeine Bedingungen:

- Allgemeine Bedingungen fiir die Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung 2005 (AKHB 2005)
- Aligemeine Bedingungen fiir den Kfz-Europaschutz 2003 (AKES 2003)

- Allgemeine Bedingungen Tip&Tat KfzAktiv 2001 (TTKB 2001)
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[image: image14.png]Besondere Bedingungen:

Sub3| are Lenkerhaftpflicht 51K00052
1. Die Versicherung umfaBt auch die Befriedigung begriindeter und die Abwehr unbegriindeter Ersatz-
anspriiche, die aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen gegen den Versicherungsnehmer
erhoben werden, wenn durch die Verwendung eines im értlichen
Geltungsbereich (siehe Punkt 4) zugelassenen fremden Fahrzeuges Personen verletzt oder getotet
werden, Sachen beschadigt, zerstort werden oder solche abhanden kommen.
Als fremdes Fahrzeug gelten Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen, Lastkraftwagen bis 1t
Nutzlast und Wohnmobile bis 3,5 t Gesamigewicht, die dem Versicherungsnehmer tiberlassen
werden, nicht in seinem Eigentum stehen, nicht auf ihn zugelassen sind bzw. nicht von ihm gehalten
oder geleast werden.
2. Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht aus einer anderen fiir das verwendete Kraft-
fahrzeug abgeschlossenen Kfz-Haftpflichtversicherung Versicherungsschutz gewahrt wird.
3. Der Versicherer haftet je Versicherungstall bis zur Versicherungssumme von EUR 3.000.000,- , nicht
jedoch fir Vermégensschaden.
4. Der 6rtliche Geltungsbereich fiir diesen Versicherungsschutz umfaBt neben Europa im
geographischen Sinn zusatzlich auch den asiatischen Teil der Tiirkei sowie Zypern, Tunesien und
Marokko.

Kaskoversicherung: TOP-Vollkasko

Die Leistung des Versicherers beinhaltet eine allenfalls vereinbarte Selbstbeteiligung nicht.
Die Selbstbeteiligung ist vom Versicherungsnehmer selbst zu tragen.

mit Selbstbeteiligung 5 % des Schadens, mindestens EUR 1.000,-

- Unfall

- mut- oder boswillige Handlungen betriebsfremder Personen

- Beschadigung des geparkten Fahrzeuges durch Kollision mit unbekanntem Fahrzeug

mit Selbstbeteiligung EUR 250,-

- Bruchschaden an Windschutz- (Front-), Seiten- und Heckscheiben sowie eines Glasdaches, ohne
Riicksicht auf die Schadenursache. Ersatz nur nach erfolgter Besichtigung durch einen
Sachverstandigen.

Die Selbstbeteiligung entfallt, wenn der Schaden durch Reparatur der Scheibe behoben wird.

ohne Selbstbeteiligung

- Naturgewalten: Blitzschlag, Erdrutsch, Muren, Felssturz, Steinschlag, Lawinen, Schneedruck, Hagel,
Hochwasser, Uberschwemmungen, Sturm iiber 60 km/h

- Brand oder Explosion



[image: image15.png]Diebstahl, Raub oder unbefugter Gebrauch durch betriebsfremde Personen

Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Haarwild auf StraBen mit 6ffentlichem
Verkehr

Kollision des in Bewegung befindlichen Fahrzeuges mit Federwild und Haustieren auf StraBen mit
offentlichem Verkehr

Tierbisse an Schlauchen, Kabeln, Verkleidungs- und Dammmaterialien, ausgenommen Schaden
durch Haustiere, sowie Folgeschaden

Beschadigung durch Dachlawinen

Kurzschliisse und Verschmoren von Kabeln

Bruchschaden an Kleinglasern von Scheinwerfern, Blinkern, Cellonen, Heck- und Nebellichtern sowie
Spiegeln ohne Riicksicht auf die Schadenursache

Verlust von im Fahrzeug befindlichen Gegenstanden des personlichen Bedarfes durch
Einbruchdiebstahl in das verschlossene Fahrzeug - ausgenommen Geld, Kostbarkeiten, Notebooks,
Mobiltelefone und Wertpapiere - bis zur Héhe von EUR 1.000,-

Schaden durch Einsturz oder Ablésung von Teilen eines Gebaudes, soferne fir dessen
Instandhaltung nicht der Versicherungsnehmer selbst oder der Eigentiimer, der Halter, der Lenker
oder sonstige iiber das Fahrzeug Verfiigungsberechtigte verantwortlich sind

Beschadigung oder Diebstahl von Markenemblemen und Antennen

Kosten des Ersatzschliissels, erforderlichenfalls einer SchloBanderung nach Verlust des
Autoschliissels

Ersatz der Gebiihren zur Wiederbeschaffung des Fiihrerscheines

Diese Kaskoversicherung unterliegt bedingungsgemaB einer Pramienanpassung.




[image: image16.png]Kasko-Bonus:
Fiir lhren Kaskovertrag gilt das Kaskobonus-System vertraglich vereinbart (Artikel 13 AKKB 2005).

Wichtiger Hinweis bei Versicherung von Gebrauchtfahrzeugen:
Ihr Kaskoverirag wurde auf Grundlage des dem Antrag beigefiigten Zustandsberichtes abgeschlossen.
Unrichtige und/oder unvolistandige Angaben kénnen zum Verlust des Versicherungsschutzes fiihren.

Umwandlungsrecht
Nach mindestens einjahriger Laufzeit kann die Umwandlung in eine andere Kaskoversicherung zur
Hauptfalligkeit, unter Einhaltung einer einmonatigen Frist, beantragt werden.

Vertragsgrundlagen

Allgemeine Bedingungen:
- Allgemeine Bedingungen fir die Kraftfahrzeug-Kaskoversicherung 2005 (AKKB 2005)

Besondere Bedingungen:

Leihwagen 5KK00141
Der Versicherer ersetzt auch die Kosten eines Ersatzwagens, der vom Versicherungsnehmer nach
einem Unfallschaden bei einem konzessionierten Leihwagenunternehmen bzw. bei einer mit der
Reparatur des Kraftfahrzeuges beauftragten Fachwerkstatte angemietet wird. Nach Vorlage einer
Rechnung werden die Kosten im AusmaB bis zu EUR 55,- pro Tag und bis zu EUR 275,- pro
Kalenderjahr ersetzt.




[image: image17.png]Insassenunfallversicherung: Kfz-Top-Insassenschutz

Anzahl der versicherten Platze: 5

Versicherungssummen:
- Dauerinvaliditat EUR 50.000,00
- Todesfall EUR 20.000,00

- Kosten fiir die Bergung und medizinisch begriindeter Transport der Versicherten, erforderlichenfalls
auch mit Hubschrauber, zur nachsten medizinischen Einrichtung:
héchstens EUR 25.000,00 pro Versicherungsfall

Bezugsberechtigt bei Tod durch Unfall: die Erben
Vertragsgrundlagen

Allgemeine Bedingungen:
- Allgemeine Bedingungen fr die Kraftfahrzeug-Insassenunfallversicherung 2003 (AKIUB 2003)
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Aufgabe 3: Versicherungen rund um’s Auto (Versicherungsleitfaden der VVO)
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Der Verband der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO) veröffentlicht einmal jährlich eine Broschüre zu den wichtigsten Versicherungen in Österreich. Dieser „Versicherungs​leitfaden“ enthält auch wesentliche Informationen zum Bereich „Kfz-Versicherungen“.

Verschaffen Sie sich mithilfe dieser Broschüre (kostenloser Download unter www.vvo.at/publikationen/804.html) einen Überblick über die einzelnen Versicherungsarten im Kfz-Bereich (Hinweis: S. 39-49 und 57-63) und beantworten Sie hierfür die nachfolgenden Fragen!

Kfz-Versicherungen im Überblick – Fragestellungen:

1) Kfz-Haftpflichtversicherung

(a) Welchen Zweck verfolgt diese Versicherung?

(b) Welche Personen sind dadurch abgesichert?

(c) Welche Ansprüche/Schäden sind abgedeckt und welche nicht?

(d) Ab wann läuft der Versicherungsschutz? Was passiert, wenn eine Prämie nicht einbe​zahlt wurde?

(e) Wonach richtet sich bei der Kfz-Haftpflichtversicherung die Prämienhöhe für Pkw?

2) Kfz-Kaskoversicherung

(a) Welchen Zweck verfolgt diese Versicherung?

(b) Wodurch unterscheiden sich die Teil- und die Vollkaskoversicherung? 

(c) Welche Ansprüche/Schäden werden ersetzt und welche nicht?

(d) Wann spricht man von einem „Totalschaden“?

3) Kfz-Insassen-Unfallversicherung

(a) Welchen Zweck verfolgt diese Versicherung?

(b) Welche Personen sind dadurch abgesichert?

(c) Welche Ansprüche/Schäden werden ersetzt und welche nicht?

(d) Welche verschiedenen Versicherungsmöglichkeiten können unterschieden werden? 

(e) Worin liegt der Unterschied zwischen Pauschal- und Platzsystem?

4) Rechtsschutzversicherung – Fahrzeug-Rechtsschutz

(a) Welche Personen sind im Fahrzeug-Rechtsschutz versichert?

(b) Welche Ansprüche/Schäden werden ersetzt und welche nicht?

(c) In welchen Fällen kann die Rechtsschutzversicherung unwirksam werden?

5) Allgemeine Informationen zur Kfz-Versicherung

(a) Welche Pflichten muss man bei Inbetriebnahme eines Fahrzeuges beachten? Welche Folge hat eine Nichtbeachtung dieser Pflichten?

(b) Welche wesentlichen Schritte sollten bei einem Unfall gesetzt werden?

(c) Was passiert mit Schäden, die im Rahmen einer Fahrerflucht entstanden sind?

Informationsblatt „Kfz-Haftpflichtversicherung“
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Abschluss: verpflichtend
Zweck: Der Abschluss dieser Versicherung ist vom Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben, bevor man sein Fahrzeug zum ersten Mal in Betrieb nehmen darf. Sie soll sicher​stellen, dass Schäden von Dritten (Geschädigte), die sich aus der Verwendung eines Fahrzeuges ergeben, gedeckt werden können, ohne den Betroffenen (Schädiger) in den finanziellen Ruin zu treiben. Weiters sollen ungerechtfertigte Ansprüche gegen den Schädiger abgewehrt werden können. 

Versicherte Personen:

· der Versicherungsnehmer

· der Eigentümer und Halter 

· berechtigte Lenker, Einweiser und Insassen
Versicherte Ansprüche/Schäden:

· Ansprüche aus Schäden, die dritte Personen durch das Kfz, auf das die Ver​sicherung abgeschlossen wurde, erleiden (bis zur Höhe der vereinbarten Versicherungssumme)

· Verteidigung des Versicherten gegen zu Unrecht erhobene Ansprüche

Mindestversicherungssumme: sechs Millionen Euro (für Pkw)
Nicht versicherte Ansprüche/Schäden:

· Schäden am Fahrzeug selbst

· sonstige Sachschäden des Eigentümers oder Halters des versicherten Fahr​zeugs

· Schäden am beförderten Ladegut

Geltungsbereich: gilt in ganz Europa (geografisch)
Regelungen zum Versicherungsschutz: Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aus​stellung der Versicherungsbestätigung. Mit Erhalt der Polizze beginnt die Prämien​zahlung. Wird die Erstprämie nicht bezahlt, ist die Versicherung leistungsfrei und kann vom Vertrag zurücktreten. Wird eine Folgeprämie nach entsprechender Mahnungsfrist nicht erstattet, ist die Versicherung ebenfalls leistungsfrei. Das bedeutet also, dass im Schadensfall die Versicherung nicht dafür aufkommen muss.

Ende des Versicherungsvertrages: Ein Vertrag, der auf mindestens ein Jahr abgeschlossen wurde, verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn er nicht innerhalb der Kündigungsfrist (ein Monat) vor dem Ablauftermin schriftlich gekündigt wird.

Quelle: www.vvo.at, „Versicherungsleitfaden“


a) Kfz-Kaskoversicherung

Zweck: Diese Versicherung wird gegen Fahrzeugschäden des Versicherten abgeschlossen. 
Produktvarianten:

· Teilkasko: deckt Schäden aufgrund von Diebstahl, Brand, Wildunfällen, Lawinen, Sturm, Überschwemmungen, Hagel und Schneedruck ab 

· Vollkasko: deckt zusätzlich zur Teilkaskoversicherung alles ab, was bei einem Unfall unabhängig vom Verschulden oder durch böse Absicht fremder Personen entstanden ist. 

Versicherte Ansprüche/Schäden: Ersatz von …
· notwendigen Reparaturkosten

· Bergungs- und Abschleppkosten bis zur nächsten Werkstätte

· Rückholkosten (bis zu einer bestimmten Höhe) im Falle eines Dieb​stahles oder 
Raubes des Fahrzeuges
· Kosten im Fall eines Totalschadens (Wiederbeschaffungswert abzüglich dem Rest-​
wert des beschädigten Fahrzeuges)
Nicht versicherte Ansprüche/Schäden:

· Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden, Mietwagenkosten

· Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht wurden, sowie Wertminderungen
b) Kfz-Insassen-Unfallversicherung

Zweck: Diese Versicherung bietet Schutz bei Unfällen von Fahrzeuginsassen beim Lenken, Be​nutzen sowie beim Be- und Entladen des versicherten Fahrzeuges.

Versicherte Personen: berechtigte Lenker sowie Insassen des Fahr​zeuges

Versicherte Ansprüche/Schäden: Die Versicherung bezahlt unabhängig vom Verschulden des Versicherten. Dabei kann zwischen verschiedenen Versicher​ungsmöglichkeiten gewählt werden (Todesfall, Invalidität, Taggeld und Unfallkosten).
Nicht versicherte Ansprüche/Schäden: Ansprüche von nicht berechtigten Insassen (z.B. Diebe) sowie von Personen, die gegen den Willen des Halters befördert wurden bzw. die beim Gebrauch des Fahrzeuges infolge einer Krankheit oder einer Bewusst​seinsstörung einen Unfall erlitten haben.
c) Rechtsschutzversicherung – Fahrzeug-Rechtsschutz

Versicherte Personen: Eigentümer, Halter, Zulassungsbesitzer, Leasing​nehmer, be​rechtigte Lenker und berechtigte Insassen

Versicherte Ansprüche/Schäden: Ersatz von …
· Kosten für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, wenn das eigene 
Fahrzeug beschädigt wurde oder Insassen verletzt wurden

· Kosten eines Strafverfahrens gegen den Lenker und Kosten für die Vertretung in 
einem Verwaltungsstrafverfahren

Nicht versicherte Ansprüche/Schäden: Kosten für Ansprüche, die mitversicherte Personen unterein​ander oder gegen den Versicherungsnehmer geltend machen wollen sowie Versicherungs​fälle, die man vorsätzlich und rechtswidrig herbeigeführt hat
Quelle: www.vvo.at, „Versicherungsleitfaden“

Aufgabe 4: Fallbeispiel – Originalversicherungspolizze, Prämienvorschreibung
Herr Josef Leobacher, er ist Lehrer an der Hauptschule in Seekirchen (Bundesland Salzburg), besitzt als Pkw einen Renault Mégane Scenica, den er bereits vor sechs Jahren gekauft hat. 

Versuchen Sie mithilfe

· der im Steckbrief angeführten Eckdaten 
· der Versicherungspolizze und
· der Prämienvorschreibung 12/2009 

       (Hinweis: Die beiden letzten Dokumente wurden in etwas gekürzter Form abgebildet.)
die nachfolgenden Fragen zu beantworten. 
Steckbrief – Auto, Autokauf, Autokäufer und Versicherung

Eckdaten zum Auto:

Automarke:



Renault 

Modell/Typ:



Mégane Scenica Authentique 1.9 dTi (Kombi-PKW)

Baujahr:



2003

Treibstoff:



Diesel

Türen:




4 Türen, 1 Heckklappe

kW/PS:




59/80

Sonderausstattung:


keine

Eckdaten zum Autokauf: 
Erstzulassung: 



8. August 2003 
Datum des Kaufes:


13. April 2004

Bezahlung:



Barkauf

Gefahrene km/Jahr:


ca. 24 000 km
Eckdaten zum Autokäufer:

Geburtsdatum:



1. Juli 1953, verheiratet (Ehegattin: Arzthelferin)

Wohnort, Art der Wohnung:

5203 Köstendorf, Eigenheim (keine Garage)

Anzahl der Pkw:


ein Pkw
Eckdaten zur Versicherung:

Versicherung:



Generali Versicherung AG (Salzburg)

Deckungsumfang:


siehe Polizze

Haftpflicht – Vers.-Summe:

siehe Polizze

Höhe des Kasko-Selbstbehalts:

siehe Polizze

Bereiche des Kasko-Selbstbehalt:
siehe Polizze 

Bezahlung – Versicherungsprämie:
jährlich (per Bankeinzug)

Zusatzleistungen (gegen Aufpreis):
siehe Polizze

Einschränkungen:


siehe Polizze

Versicherungspolizze – Detailbestimmungen (Auszüge)




Prämienvorschreibung – 12/2009:

[image: image1.png]Kfz-Exklusivschutz

Versichert: PKW, RENAULT MEGANE SCENICA, Fgnr. VF1JA1U0528838877
Kennzeichen: SL-163GU

Kfz-Haftpflichtversicherung EUR 309,63
Giiltig ab: 01.01.2010, Anpassung zur Hauptfélligkeit

Priamienbemessung nach dem Schadenverlauf

Ihr Vertrag unterliegt dem Bonus-Malus System.

Der vergangene Beobachtungszeitraum 01.10.2008 bis 30.09.2009 ist schadenfrei verlaufen. Ihr
Vertrag bleibt zur Hauptfalligkeit in der Stufe -3 gereiht (Einreihung ohne Beglinstigung laut den
Versicherungsbedingungen: Stufe 00).

Anpassung gemaB Indexvereinbarung

Ihr Vertrag unterliegt dem VPI 2000.

Der neue Indexwert Oktober 2009 (119,3) ist um 0,25 % hdher als der bisherige Wert Oktober 2008
(119,0).

Motorbezogene Versicherungssteuer EUR 231,00

TOP-Vollkasko EUR 532,26
Giiltig ab: 01.01.2010, Anpassung zur Hauptfélligkeit

Pramienstufe: Stufe 01
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Ihr Vertrag unterliegt dem Rundumkostenindex fiir Kfz (Kasko 2006). Dieser beriicksichtigt die
bestimmenden Kostenfaktoren fiir die Leistungen in der Kfz-Kaskoversicherung wie die Preise fir

Kfz-Ersatzteile und die Kfz-Reparaturstundensatze.
Der neue Indexwert ist um 4,49 % hoher als der bisherige Wert.

Kfz-Top-Insassenschutz
Gililtig ab: 01.01.2010, Folgepramie zur Hauptfélligkeit

Tip&Tat KfzAktiv
Gililtig ab: 01.01.2010, Folgepramie zur Hauptfélligkeit

Kfz-Europaschutz
Gliltig ab: 01.01.2010, Folgepramie zur Hauptfalligkeit

Die neue Folgepramie jahrlich ab 01.01.2010 betrégt insgesamt

EUR

EUR

EUR

55,69

32,38

nicht verrechnet

1.160,96




Fragestellungen:

1. Welche Arten von Kraftfahrzeugversicherungen hat Herr Leobacher – neben der Kfz-Haftpflichtversicherung – noch abgeschlossen?

2. Das Kfz-Haftpflichtversicherungsgesetz sieht eine gewisse Mindestdeckungssumme für Personen- und Sachschäden vor. Jede Kfz-Haftpflicht muss diese Beträge mindestens absichern. Hat Herr Leobacher eine höhere Deckungssumme gewählt?
3. Normalerweise bemessen die meisten Versicherungen die Prämie bei der Kfz-Haftpflicht-versicherung nach dem Schadenverlauf („Bonus-Malus-System“).
(a) Hatte Herr Leobacher im letzten Beobachtungszeitraum einen Unfall?
(b) In welcher Stufe des Bonus-Malus-Systems befindet sich Herr Leobacher derzeit?
(c) Erläutern Sie bitte diese Stufeneinordnung unter Zuhilfenahme der Homepage des Versicherungsunternehmens (www.generali.at → Channels → Kfz → Haftpflicht-Versicherung) 
4. Herr Leobacher übersieht bei einer seiner Fahrten in die Hauptschule Seekirchen an einer Kreuzung ein Stoppschild und einen von rechts kommenden Pkw. Obwohl er geistesgegenwärtig scharf abbremst, kommt es zu einer Kollision mit dem anderen Fahrzeug. Glücklicherweise sind weder der Lenker im anderen Auto noch er und ein mitfahrender Lehrerkollege verletzt. Beide Fahrzeuge sind aber erheblich beschädigt und auch die Brille des Mitfahrers ist zerbrochen.  

(a) Welche Schäden werden durch die Kfz-Haftpflichtversicherung, die Herr Leobacher abschließen musste, ersetzt?

(b) Wird der Schaden, den Herr Leobacher am eigenen Auto verursacht hat, ebenfalls ersetzt? Wenn ja, im Rahmen welcher Versicherung?

(c) Welche Auswirkungen hat der Unfall auf die Höhe der Prämie bei der nächsten Vorschreibung der Kfz-Haftpflichtversicherung?
5. Eines Morgens findet Herr Leobacher nicht nur verräterische Spuren auf dem Autolack, sondern auch einen Ölfleck und Gummireste unter dem Auto. Seine Befürchtung, dass ein Marder an seinem Auto offensichtlich das Zündkabel, die Wasserschläuche oder die elektrische Leitungen angebissen hat, wird kurze Zeit später bestätigt, da beim Einschal-ten der Zündung die Kontrollleuchten nicht funktionieren und das Auto einfach nicht mehr anspringt. Herr Leobacher muss sein Auto in die Kfz-Werkstätte abschleppen lassen. Die Reparaturkosten belaufen sich auf 472,00 €.
Überprüfen Sie – anhand der Polizze – ob dieser Schaden, der durch die Marderbisse entstanden ist, von der Versicherung ersetzt wird.  

6. Im Rahmen einer Fahrt nach Salzburg parkt Herr Leobacher sein Auto auf einem großen Parkplatz eines Einkaufzentrums. Als er nach einer Stunde zurückkommt, muss er mit Schrecken feststellen, dass in das verschlossene Auto eingebrochen wurde. Bei seinem Auto entstand Gott sei Dank kein Schaden, aber sein Notebook, das auf der Rückbank lag, fehlt.
Entscheiden Sie – anhand der Polizze – ob dieser Schaden, der durch den Einbruchs-diebstahl in das verschlossene Fahrzeug entstanden ist, von der Versicherung ersetzt wird.

7. Herr Leobacher kommt mit seinem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern und kracht gegen einen Baum. Da der Verdacht auf schwere innere Verletzungen besteht, wird er mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus nach Salzburg transportiert. 

Überprüfen Sie – anhand der Polizze – ob die Kosten für den Überstellungsflug ins Krankenhaus von der Versicherung ersetzt werden.

8. Für Neugierige – zur Vertiefung:
Im Rahmen von Internetrecherchen kommt Herr Leobacher zufällig auf die Website www.durchblicker.at. Mit großem Interesse liest er die nachfolgenden Zeilen:

„Haben Sie die günstigste Kfz-Versicherung?

Die Angebote am österreichischen Markt unterscheiden sich stark in Risikodeckung und Preis. Durchblicker ist Österreichs unabhängiges Vergleichsportal für Auto-versicherungen und Motorradversicherungen. Hier können Sie in wenigen Minuten Preise und Leistungen der meisten Kfz-Versicherungen vergleichen. Der Vergleich ist kostenlos und anonym.“ 
Herr Leobacher entschließt sich spontan zu überprüfen, inwieweit seine eigene Versicherung – im Vergleich zu anderen Angeboten – günstig oder ungünstig ist.

(a) Führen Sie – mithilfe des Steckbriefes und des Rechners (www.durchblicker.at → Vergleich rechnen) – diesen Autoversicherungsvergleich durch. 

(b) Vergleichen Sie die Prämienvorschreibung 12/09 der Generali Versicherungs AG mit den Angeboten anderer Versicherungsgesellschaften (www.durchblicker.at → bestes Angebot auswählen) und ziehen Sie daraus Schlussfolgerungen für Herrn Leobacher.
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Rechtsschutz-versicherung


Abschluss: freiwillig





Kasko-versicherung


- Teilkasko


- Vollkasko


Abschluss: freiwillig

















Insassen-versicherung


Abschluss: freiwillig





Kfz-Haftpflichtversicherung


Abschluss: verpflichtend
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